
Das müssen Sie beachten

Reisen mit Betäubungsmitteln
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Reisen mit Betäubungsmitteln

Sie müssen Medikamente mit ins Ausland nehmen,  
die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen?

Betäubungsmittel sind zum Beispiel Medikamente zur  
Behandlung von ADHS, starke Schmerzmittel oder auch  
einige Psychopharmaka. Für Betäubungsmittel gelten im 
Reiseverkehr besondere Vorschriften.

Darum: vor Reise ins Ausland beim Arzt vorsprechen und 
Bescheinigung ausstellen lassen. Dann rufen Sie bei uns  
an und machen einen Termin für die Beglaubigung der  
Bescheinigung aus. Zu dem Termin bringen Sie die letzte 
Rezeptkopie, Ihren Ausweis, eventuell Ausweis des Kindes/
Vollmacht und 5 Euro mit.

Für Terminvereinbarungen sind wir für Sie da:
0201 88-53944

Merkblatt als Download  
für die Bescheinigungen

Vordrucke als Download  
für die Bescheinigungen

www.essen.de/btm-mitnahme

Weitere Informationen  
des Bundesinstitutes  
für Arzneimittel und  
Medizinprodukte 

www.bfarm.de


